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 Veröffentlicht am 26.10.1955

Norm

EheG §55 b2

Rechtssatz

Auch Mißhandlungen, die zwanzig Jahre und länger zurückliegen, können ehezerrüttend gewirkt haben. Sie sind daher

bei Lösung der Frage, auf welche Ursachen die Ehezerrüttung zurückzuführen ist, nicht ohne Bedeutung.
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